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Grünes Licht für die Fertigstellung des neuen 
überarbeiteten Exposure Draft
In seinen Sitzungen am 18. und 19. Februar 2013 hat 
das IASB seine Beratungen und vorläufigen Entscheidun-
gen im Hinblick auf den überarbeiteten Exposure Draft 
(Re-Exposure Draft) für Versicherungsverträge abge-
schlossen.

In der wichtigsten Entscheidung hat das IASB einstimmig 
die Fertigstellung des Re-Exposure Draft für die Bilan-
zierung von Versicherungsverträgen beschlossen. Damit 
kann der Stab den weiteren Prozess zur Fertigstellung 
des Re-Exposure Draft fortsetzen.

Weiterhin wurden in der Board-Sitzung die Übergangs-
bestimmungen für die im Rahmen einer Business Combi-
nation erworbenen Versicherungsverträge behandelt.

Fertigstellung des Re-Exposure Draft für die Bilanzie-
rung von Versicherungsverträgen
Zu Beginn unterstrich der Stab, dass sämtliche Schritte 
im Sinne des IASB-Entscheidungsprozesses ausgeführt 
wurden, alle Vorschläge für die Bilanzierung von Ver-
sicherungsverträgen ausreichend entwickelt sind und 
daher über einen revidierten Exposure Draft abgestimmt 
werden kann.

Um das Board in seinem Entscheidungsprozess zu unter-
stützen, hatte der Stab für die Sitzung die folgenden 
Unterlagen und Übersichten zusammengestellt:

1. Gründe für die Durchführung des Projektes und die 
Notwendigkeit für einen neuen IFRS für Versiche-
rungsverträge

2. Geschichte des Projektes und Entscheidungsprozess 
des IASB für die Entwicklung eines Vorschlages für 
die Bilanzierung von Versicherungsverträgen

3. Darstellung zur Entwicklung des Exposure Draft ent-
sprechend dem von der IASB Foundation festgeleg-
ten Entscheidungsprozess

4. Hauptunterschiede der Entscheidungen von IASB 
und FASB; seit 2008 haben IASB und FASB in einem 
gemeinsamen Projekt beraten, sie haben sich aber 
für separate Exposure Drafts entschieden

5. Übersicht der IASB-Vorschläge zum neuen IFRS für 
Versicherungsverträge

6. Vergleich der vorläufigen Entscheidungen mit den 
jeweiligen Kommentierungen zum Exposure Draft 
2010

7. Zusammenfassung der Kommentierungen zum 
Exposure Draft
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Vor der Abstimmung dankte der IASB-Vorsitzende dem 
Stab für die im Projekt geleistete Arbeit. In der folgen-
den Abstimmung wurde das Board um ein Votum über 
den weiteren Prozess des Re-Exposure gebeten und 
auch nach abweichenden Meinungen zu den Vorschlä-
gen gefragt.

Ein IASB-Mitglied wollte seine ablehnende Haltung 
wegen der dringenden Notwendigkeit des neuen Versi-
cherungsstandards aber nicht beibehalten. Ein weiteres 
IASB-Mitglied vertrat im Hinblick auf die OCI-Darstellung 
eine abweichende Meinung, weil diese ein aussagekräf-
tiges Financial Reporting nicht unterstützt. Alle ande-
ren Board-Mitglieder sind den Empfehlungen des Stabs 
gefolgt und haben ihre Zustimmung für den weiteren 
Prozess signalisiert.

Danach wurde die Kommentierungsperiode für den Re-
Exposure besprochen. Der Stab empfahl eine Periode 
von 120 Tagen, weil diese ausreichend ist, um die vor-
aussichtlichen Auswirkungen des neuen Re-Exposure zu 
verstehen und Rückmeldung mit Kommentaren geben 
zu können. Das Board folgte einstimmig der Empfehlung 
des Stabs.

Schließlich hat ein IASB-Mitglied um eine Indikation des 
Zeitplans und eine Erwartung über den Abschluss des 
Prozesses gebeten. Der Stab möchte den Prozess der 
Kommentierungen, Beratungen und anderen Aktivitäten 
wie auch Feldstudien bis Ende 2013 abschließen. Das 
wäre in Übereinstimmung mit der Zielsetzung des Stabs, 
dem Board eine Zusammenfassung der Rückmeldungen 
noch in 2013 präsentieren zu können.

In der Sitzung wurde zudem der FASB-Stab nach dem 
aktuellen Zeitplan zum Exposure Draft des FASB gefragt 
und inwieweit es Gemeinsamkeiten mit dem Dokument 
des IASB gibt. Das FASB-Board hat zuletzt eine Veröffent-
lichung im Juni 2013 mit einer 120-tägigen Kommentie-
rungsfrist beschlossen. Der FASB Exposure Draft soll auch 
die Unterschiede mit den gegenwärtigen US-Standards 
und mit dem IASB Re-Exposure Draft aufzeigen.

Übergangsvorschriften für Versicherungsverträge 
aus einer Business Combination
Im Folgenden ging es um die Übergangsvorschriften 
für Versicherungsverträge, die im Rahmen einer Busi-
ness Combination erworben wurden. In seiner aktuellen 
Empfehlung hat der Stab die in der Januarsitzung vom 
Board geäußerten Bedenken im Hinblick auf die Konsis-
tenz mit den Anforderungen aus IFRS 3 Business Combi-
nations aufgenommen.

Der Stab schlägt sowohl für Versicherungsverträge aus 
einer Business Combination als auch für direkt erwor-
bene Versicherungsverträge eine gleichartige Bewertung 
vor. Allerdings soll der zukünftige Standard auch die 
Informationen aus der Business Combination beachten, 
insbesondere im Hinblick auf die Konsistenz mit IFRS 3.

1. Der Zeitpunkt des Zugangs der Verträge aus einer 
Business Combination ist das Datum der Akquisition, 
d.h. der Zeitpunkt der Business Combination. Dies 
ist konsistent mit dem generellen Ansatz von Versi-
cherungsverträgen zu Beginn der Deckungsperiode 
des Versicherers.

2. Die Zahlungsströme dieser Verträge, d.h. die erhal-
tenen Prämien werden als der Fair Value zum Zeit-
punkt der Akquisition betrachtet.

Weiterhin sollen die Verträge aus einer Business Combi-
nation wie direkt erworbene Verträge bewertet werden, 
und dieses Prinzip gilt konsequenterweise auch für die 
Übergangsvorschriften. Daher soll der Versicherer für 
solche Verträge zum Übergangzeitpunkt

1. den erwarteten Barwert der Zahlungsströme ermit-
teln,

2. die Residualmarge unter Nutzung des modifizier-
ten retrospektiven Ansatzes bei maximalen objek-
tiven Informationen schätzen (daher ist die Residu-
almarge durch Vergleich der erwarteten Barwerte 
der Zahlungsausgänge mit dem erwarteten Bar-
wert der Zahlungseingänge zu ermitteln. Im Fall von 
Verträgen aus einer Business Combination soll der 
Fair Value des erworbenen Portfolios von Verträ-
gen als Zahlungseingänge zum Übergangszeitpunkt 
betrachtet werden) und

3. die Locked-in-Zinsrate zum Zeitpunkt der Business 
Combination schätzen.

Der Fair Value von erworbenen Portfolien ist in den meis-
ten Fällen bekannt, insbesondere in den Jahren nach der 
Einführung von IFRS 3. Solche Informationen dürften 
lediglich dann nicht verfügbar sein, wenn Verträge aus 
einer Business Combination vor Einführung des IFRS 3 
nach lokalen Rechnungslegungsvorschriften bewertet 
wurden. In diesem Fall ist das Fehlen von Fair-Value-Infor-
mationen zum Übergangszeitpunkt vergleichbar mit der 
Situation, wenn der Versicherer über keine Informationen 
zu den erhaltenen Prämien vor dem Übergangszeitpunkt 
verfügt. Außerdem ist nach den vorgeschlagenen Über-
gangsanforderungen die Residualmarge durch maximal 
verfügbare objektive Informationen zu schätzen. Dazu 
kommen verschiedene Schätzmethoden in Betracht:
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1. Schätzung der Residualmarge unter Bezug auf die 
vorhandenen Verträge (Anpassungen können zu 
unterschiedlichen Margen in den Perioden führen), 
oder

2. Schätzung der Residualmarge durch Verwendung 
von historischen Annahmen über die Profitabilität 
von vergleichbaren Verträgen

Insgesamt werden alle Versicherungsverträge zum Über-
gangszeitpunkt nach den gleichen Prinzipien behan-
delt, unabhängig ob sie direkt oder durch eine Business 
Combination erworben wurden. Das Board hat sich ein-
stimmig für die Empfehlungen des Stabs zu den Über-
gangsvorschriften von Verträgen aus einer Business 
Combination ausgesprochen:

1. Der Zeitpunkt der Business Combination wird als 
Zeitpunkt des Zugangs von solchen Verträgen 
betrachtet.

2. Der Fair Value von solchen Verträgen zum Zeitpunkt 
der Business Combination entspricht den erhaltenen 
Prämien.

Die zweite Empfehlung des Stabs betraf die Behand-
lung von Gewinn oder Verlust, welcher durch die erst-
malige Anwendung des Standards für Versicherungsver-
träge aus einer Business Combination entstehen kann. 
Die Hauptfrage war, ob ein Gewinn oder Verlust mit den 
Gewinnrücklagen oder mit dem Goodwill verrechnet 
werden soll.

Nach Ansicht des Stabs sollte bei Übergang zu einem 
neuen IFRS jegliche Anpassung mit den Gewinnrück-
lagen und nicht mit dem Goodwill verrechnet werden. 
Dies soll auch für Standards gelten, die bei Übergang 
eine retrospektive Bewertung der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten fordern. Weiterhin argumentierte der 
Stab wie folgt:

1. Jede retrospektive Anpassung des Goodwill würde 
eine Neubewertung von allen durch die Business 
Combination erworbenen Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten erfordern.

2. Der Goodwill wird als ein fixierter Wert angese-
hen und soll die Schätzungen aus der Übertragung 
widerspiegeln und nicht angepasst werden, wenn 
nachträgliche Einsicht zu einem abweichenden 
Betrag führt. Dies ist konsistent mit IFRS 3, indem 
der Goodwill einer Business Combination bei neuen 
Informationen über die Fakten und Umstände zum 
Erwerbsdatum nur innerhalb eines Jahres angepasst 
werden kann.

3. Eine Anpassung von Goodwill beim Übergang zu 
dem zukünftigen IFRS für Versicherungsverträge 
würde eine Ausnahme von den Übergangsanforde-
rungen in anderen IFRS darstellen, was aus Sicht des 
Stabs nicht zu begründen ist.

Das Board hat sich einstimmig für die Empfehlung des 
Stabs ausgesprochen, dass ein Versicherer bei der erst-
maligen Anwendung des zukünftigen IFRS für Versiche-
rungsverträge einen Gewinn oder Verlust von Verträgen 
aus einer Business Combination mit den Gewinnrückla-
gen und nicht mit dem Goodwill verrechnen soll.
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